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Grundstein für 500 Millionen 
Investition gelegt

Lonza baut neue Anlage für kommerzielle Arzneimittel

Am Dienstag hat die Lonza in 
Stein das Fundament für ihre 
erste Grossanlage für kommer-
zielle Arzneimittel gelegt. Die 
Anlage wird durch eine Inves-
tition von rund 500 Millionen 
Franken realisiert und schafft  
400 Arbeitsplätze. 

STEIN/BASEL. Das Unternehmen Lon-
za befolgt eine langfristige Wachs-
tumsstrategie zum Aufbau von Pro-
duktionskapazitäten im Bereich 
Arzneimittel. Aufbauend auf der 
Erfahrung in der Entwicklung, der 
Formulierung und der klinischen 
Herstellung wird Lonza mit der neu-
en Anlage ein durchgängiges Ange-
bot über den gesamten Produktle-
benszyklus von Arzneimitteln, 
einschliesslich der kommerziellen 
Lieferung, anbieten können. Die An-
lage soll 2026 in Betrieb gehen und 
in den nächsten vier Jahren rund 400 
Arbeitsplätze in Stein schaffen, und 
zwar in den Bereichen Technik, Pro-
duktion, Prozesse, Manufacturing 
Science and Technology, Qualitätssi-
cherung und Qualitätskontrolle. 

Wie es in einer Medienmitteilung 
des Unternehmens heisst, fand am 
Mittwoch eine Veranstaltung zur Fei-
er der Grundsteinlegung statt (die 
Medien waren unverständlicherwei-
se nicht eingeladen). An der Veran-
staltung sollen zahlreiche Vertreter 
des Kantons Aargau und der lokalen 
Behörden teilgenommen haben. Der 
Baubeginn der Anlage wurde mit 
einer Zeitkapselzeremonie gefeiert. 

Dabei habe Peter Droc, Head of 
Drug Product Services, Lonza, ge-
sagt: «Die Grundsteinlegung für un-

sere Grossanlage zur Herstellung von 
Arzneimitteln ist ein wichtiger Mei-
lenstein für unser globales Geschäft. 
Nach Fertigstellung der neuen Anla-
ge wird Lonza ihren Kunden ein 
durchgängiges Angebot an Arznei-
mittelwirkstoffen und -produkten für 
den klinischen und kommerziellen 
Bedarf bieten können. Stein ist der 
ideale Standort für diese Anlage. Die 
Nähe zu unseren bestehenden Drug 
Product Services (DPS)-Standorten 
und zum Basler Life-Sciences-Cluster 

ermöglicht uns den Zugang zu vor-
handener Infrastruktur, Fähigkeiten 
und Talenten. Mit der Schaffung von 
rund 400 neuen Vollzeitstellen am 
Standort bis 2026, ist die Gewinnung 
von Spitzenkräften eine unserer Pri-
oritäten für das kommende Jahr.»

Dieter Egli, Regierungsrat des 
Kantons Aargau, habe ergänzt: «Dies 
ist ein wichtiger strategischer Schritt 
für Lonza und eine grosse Wachs-
tumschance für die Aargauer Wirt-
schaft. Vom Bau dieser Anlage profi-

tieren alle: Es werden neue Arbeits- 
plätze geschaffen und neue Synergien 
für den Pharma- und Life-Sciences-
Cluster in der Nordschweiz genutzt. 
Dies wird die Standortattraktivität 
unseres Kantons verbessern.»

Die neue Anlage entsteht auf 
demselben Gelände in Stein, auf dem 
sich bereits die bestehende Anlage 
von Lonza für klinische Arzneimittel 
befindet, einem Kompetenzzentrum 
für die Herstellung von sterilen Dar-
reichungsformen. (WH)

Wenn der Mann 
schweigt 

Cornel Wehrli, 
Wehrli Partner 
Rechtsanwälte, 
Frick

Frage: Mein Mann und ich spielen 
mit dem Gedanken, uns scheiden zu 
lassen. Da in unserer Ehe bisher 
mein Mann die Finanzen geregelt 
hat, weiss ich nicht, was mich bei 
einer Trennung erwartet. Als ich 
meinen Mann auf unsere finanziel-
len Verhältnisse angesprochen ha-
be, verweigerte er mir die Auskunft. 
Nun befürchte ich, dass er Ver- 
mögen verschwinden lässt, um bei  
einer allfälligen Scheidung weniger 
bezahlen zu müssen. Kann ich mei-
nen Mann zur Auskunft zwingen?

Antwort:Ja. Jeder Ehegatte hat das 
Recht, über die finanziellen Verhält-
nisse des anderen informiert zu 
werden. Dies gilt für dessen Einkom-
men, Vermögen und Schulden. Das 
Auskunftsrecht besteht eigenstän-
dig und kann auch unabhängig von 
einer Scheidung oder Trennung 
durchgesetzt werden. Da sich Ihr 
Mann weigert, Ihnen Auskunft über 
die Finanzen zu erteilen und Sie ein 
berechtigtes Interesse an den Infor-
mationen haben, können Sie beim 
Gericht einen Antrag auf Auskunfts-
erteilung stellen. Das Gericht wird 
die fraglichen Auskünfte von Ihrem 
Ehemann oder direkt bei der Bank 
einholen. Da Sie zudem befürchten, 
dass Ihr Mann im Hinblick auf eine 
allfällige Scheidung Geld verschleu-
dert oder verschwinden lässt, kön-
nen Sie beim Gericht zusätzlich eine 
Beschränkung der Verfügungsbe-
fugnis beantragen. Wenn Sie das 
Bestehen einer tatsächlichen Gefahr 
nachweisen können, dass Ihr Ehe-
mann Geld verschwinden lässt, wird 
das Gericht Ihrem Ehemann verbie-
ten, über einen Teil seines Vermö-
gens zu verfügen. Ihr Mann kann 
dann bloss mit Ihrer Zustimmung 
Geld vom Bankkonto abheben oder 
er kann gewisse Vermögensgegen-
stände nicht mehr verkaufen. In 
seltenen Fällen, in denen schnelles 
Handeln notwendig ist, kann das 
Gericht sogar noch vor Anhörung 
Ihres Mannes vorübergehend Bank-
konten einfrieren oder Vermögens-
werte in Beschlag nehmen.

Haben Sie eine juristische Frage? 
Unsere Rechtsexperten sind 
jeden Mittwoch zwischen 13 und
14 Uhr unter der Telefonnummer
062 871 75 75 für Sie da. 
Sie können Ihre Frage auch mailen 
an nfzratgeber@wehrlipartner.ch

Reformprozess der 
Reformierten

AARGAU. Der Kirchenrat der Refor-
mierten Kirche Aargau hat Anfang 
2021 einen umfassenden Kirchenre-
formprozess angestossen. In einem 
partizipativen Verfahren haben sie-
ben Arbeitsgruppen erste Thesen 
erarbeitet und im Januar einem brei-
ten Publikum zur Diskussion vorge-
legt. Bei diesen beiden «Mitreden!»-
Anlässen am 11. und 26. Januar nah- 
men mehr als 230 Personen teil. Die 
Resultate dieser Diskussionen werden 
in das Gesamtkonzept des Kirchen-
rates einfliessen. Die Synode soll 
darauf aufbauend bis Ende 2026 
über die erneuerten gesetzlichen 
Bestimmungen entscheiden. (mgt)

Eric Ammann (links, Lonza), Peter Droc (Lonza), Pierre-Alain Ruffieux (CEO, Lonza), Belinda Holdsworth (Lonza), Beat Käser 
(Gemeindeammann Stein), Dieter Egli (Regierungsrat) und Markus Birchmeier (CEO, Birchmeier). Foto: zVg

Wie können wir die Luftqualität verbessern?
Regierungsrat verabschiedet den Massnahmenplan Luft 

Mit verschiedenen Massnah-
men will der Regierungsrat 
die Luftqualität im Kanton 
verbessern. Dies wirkt  
sich positiv auf die Gesund-
heit der Bevölkerung,  
die Biodiversität und den 
Klimawandel aus. 

AARGAU. Die vorgeschlagenen 
Massnahmen betreffen die Hand-
lungsfelder Mobilität, Feuerungen, 
Industrie und Gewerbe sowie Land-
wirtschaft. Die Massnahmen sind 
zum heutigen Zeitpunkt umsetzbar, 
betrieblich und technisch möglich 
sowie wirtschaftlich tragbar. 

Gemäss Umweltschutzgesetz und 
Luftreinhalte-Verordnung ist der 
Kanton Aargau verpflichtet, Mass-
nahmen zur Reduktion der Luft-
schadstoffbelastung umzusetzen. 
Der Massnahmenplan Luft legt das 
angestrebte Emissions-Redukti-
onsziel fest und zeigt die Massnah-
men zur Verbesserung der Luftqua-
lität in den nächsten Jahren auf. Bei 
den meisten Luftschadstoffen zeigt 
sich, dass die bisher realisierten und 
beschlossenen Massnahmen nicht 
genügen, um das Ziel – Einhaltung 
der Immissionsgrenzwerte und aus-
reichender Schutz der menschlichen 
Gesundheit und Umwelt – zu errei-
chen. 

Massnahmen in vier  
Handlungsfeldern 
Im Handlungsfeld Mobilität sind  
unter anderem folgende Massnah-
men vorgesehen: emissionsarmer 
Betrieb im öffentlichen Verkehr, För-
derung der Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge, Ausarbeiten einer 

Beschaffungsrichtlinie für die kan-
tonale Fahrzeugflotte, Ökologisie-
rung der kantonalen Verkehrsabga-
be. Im Handlungsfeld Feuerungen 
zielen die Massnahmen insbesonde-
re auf Holzfeuerungen, die für einen 
hohen Anteil der Feinstaubemis- 
sionen verantwortlich sind. Diese 

Emissionen können beispielsweise 
durch verschärfte Emissionsgrenz-
werte oder auch durch eine verbes-
serte Kontrolle und Wartung der 
Feuerungsanlagen reduziert werden. 

Gleiches gilt für industrielle und 
gewerbliche Prozesse, welche die 
Hauptemissionsquellen von flüch-
tigen organischen Verbindungen 
sind. Diese Emissionen sollen bei 
bestimmten Anlagentypen gezielt 
reduziert werden – durch eine Ver-
schärfung der Emissionsgrenz- 
werte und eine verbesserte Kontrol-
le der Anlagen. 

Im Handlungsfeld Landwirt-
schaft schliesslich geht es darum, 
die Ammoniakemissionen zu redu-
zieren. Für die nächsten zehn Jahre 
wurde ein konkretes Ammoniak-
Emissionsreduktionsziel verab-
schiedet. Ein separater Massnah-
menplan Ammoniak mit konkreten 
Massnahmen wird bis Ende 2023 
ausgearbeitet – etwa durch techni-
sche und betriebliche Massnahmen 
bei der Tierhaltung oder beim Hof-
düngermanagement. 

Gestützt auf das geltende Ver-
ursacherprinzip hat die Realisie-
rung der Massnahmen Kostenfolgen 
für Haushalte, Unternehmen und die 
öffentliche Hand. Bei der Auswahl 
der Massnahmen war ein möglichst 
gutes Verhältnis von angestrebter 
Wirkung zu verursachten Kosten ein 
wichtiges Kriterium. (nfz)

Die im Massnahmenplan Luft 2022 bearbeiteten Handlungsfelder. Zur Reduktion 
der Emissionen von Feinstaub, Stickoxiden, NMVOC und Ammoniak müssen bei 
den relevanten Emissionsquellen gezielte Massnahmen ergriffen werden. Grafik zVg
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